
ALLGEMEINVERFÜGUNG 

Tierseuchenrechtliche Anordnung des Landesuntersuchungsamtes 
zum Schutz gegen die Blauzungenkrankheit 

vom 18.12.2018 (Az.: 23 852-112-2018) 

Aufgrund 

des§ 1 der EG-Blauzungenbekämpfung-_Durchführungsverordnung vom 31.08.2006 in 
der Neufassung vom 30.06.2015 (Neufassung BGBL 1. Seite 1098), 

der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 der Kommission vom 26.10.2007 mit Durchfüh­
rungsvorschriften zur Richtlinie 2000/75/EG des Rates hinsichtlich der Bekämpfung, 
Überwachung und Beobachtung der Blauzungenkrankheit sowie der Beschränkungen, 
die für Verbringungen bestimmter Tiere von für die Blauzungenkrankheit empfängli­
chen Arten gelten (ABI. L 283 vom 27.10.2007, S. 37), 

in Verbindung mit der Richtlinie 2000/75/EG des Rates vom 20.11 .2000 mit besonde­
ren Bestimmungen für Maßnahmen zur Bekämpfung und Tilgung der Blauzungen­
krankheit (ABI. L 327 vom 22.12.2000, S. 74), 

des § 37 des Tiergesundheitsgesetzes (TierGesG) in der Fassung der Bekanntma­
chung vom 21.11.2018 (BGBI. 1 S. 1938), 

der § 4 und § 5 Abs. 1, 3 u. 4, § 8 Nr. 1 der Verordnung zum Schutz gegen die Blau­
zungenkrankheit vom 22.03.2002 in der Neufassung vom 30.06.2015 (BGBI. 1 S. 1095) 

des § 1 Abs. 5 des Landestierseuchengesetzes (L TierSG) v. 24.06.1986 (GVBI. 1986, 
17 4 ), zuletzt geändert durch Art. 36 des Gesetzes v. 28.09.2010 (GVBI. S. 280), 

des § 41 Abs. 4 Satz 1 und Satz 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.2003 (BGBI. 1 S. 102), zuletzt geändert 
durch Artikel 11 Absatz 2 des ~esetzes vom 18.07.2017 (BGBI. 1 S. 2745), 

des § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 19. März 1991 (BGBI. 1 S. 686), zuletzt geändert durch Arti­
kel 7 des Gesetzes vom 12. Juli 2018 (BGBI. 1 S. 1151), 

und des § 1 Abs. 1 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG) vom 
23.12.1976 (GVBI. 1976, 308), zuletzt geändert durch § 48 des Gesetzes vom 
22.12.2015 (GVBI. S. 487), 

erlässt das Landesuntersuchungsamt folgende Anordnung: 
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1. 

Der Ausbruch der Blauzungenkrankheit des Serotyps 8 wurde am 12.12.2018 in 
einem Betrieb in Ottersweier, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg amtlich 
festgestellt und gemäß § 4 der Verordnung zum Schutz gegen die Blauzungen­
krankheit öffentlich bekannt gemacht. Rheinland-Pfalz liegt in der Restriktionszo­
ne. 

11. 

1. Gemäß § 5 Abs. 4 der Verordnung zum Schutz gegen die Blauzungen­
krankheit wird ein Sperrgebiet (150 km-Gebiet um Ausbruchsbetrieb) in 
Rheinland-Pfalz festgelegt. 

1.1 Zum Sperrgebiet werden erklärt: 

Die Landkreise Alzey-Worms, Bad Dürkheim, Bad Kreuznach, Birkenfeld, Don­
nersbergkreis, Germersheim, Kaiserslautern, Kusel, Mainz-Bingen, Rhein-Pfalz­
Kreis, Südliche Weinstraße, Südwestpfalz und die zugehörigen kreisfreien Städ­
te Frankenthal (Pfalz), Kaiserslautern, Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am 
Rhein, Mainz, Neustadt an der Weinstraße, Pirmasens, Speyer, Worms und 
Zweibrücken. 

111. 

Für das Sperrgebiet gilt: 

1. Wer im Sperrgebiet empfängliche Tiere (alle Wiederkäuerarten wie z. B. Rin­
der, Schafe, Ziegen, Wildwiederkäuer in Gehegen) hält, hat dies und den 
Standort der Tiere, soweit noch nicht geschehen, unverzüglich der zuständi­
gen Veterinärbehörde der Kreisverwaltung anzuzeigen. 

2. Krankheitsanzeichen, die einen Ausbruch der Blauzungenkrankheit befürchten 
lassen, sind sofort bei der zuständigen Veterinärbehörde der Kreisverwaltung 
anzuzeigen. 

3. Aus dem Sperrgebiet dürfen empfängliche Tiere nicht in restriktionsfreie Ge­
biete verbracht werden. Dies gilt auch für das Verbringen von Samen, Eizellen 
oder Embryonen empfänglicher Tiere. 

4. Ausnahmen von Nr. 3 sind gemäß der gesetzlichen Bestimmungen nach Ge­
nehmigung durch die zuständige Veterinärbehörde der Kreisverwaltung gege­
benenfalls möglich. 

5. Das Verbringen empfänglicher Tiere innerhalb des Sperrgebietes ist nach Zu­
lassung durch die zuständige Veterinärbehörde der Kreisverwaltung möglich, 
sofern die zu verbringenden Tiere am Tag der Verbringung keine klinischen 
Symptome der Blauzungenkrankheit aufweisen. 
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IV. 

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs entfaltet keine aufschiebende Wirkung gemäß 
§ 37 S. 1 TierGesG in Verbindung mit § 80 Abs. 2 Nr. 3 VwGO, sodass die An­
ordnung auch bei der Erhebung eines Widerspruchs mit der Bekanntgabe umzu­
setzen ist. 

V. 

Diese Anordnung gilt gemäß § 41 Abs. 4 Satz 4 des VwVfG in Verbindung mit § 1 Abs. 
1 des LVwVfG am auf die öffentliche Bekanntmachung folgenden Tag als bekannt ge­
geben. Gemäß § 41 Abs. 4 Satz 1 des VwVfG wird hiermit nur der verfügende Teil der 
Anordnung öffentlich bekannt gemacht. · 

Die vorliegende Anordnung mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung liegt in den 
folgenden rheinland-pfälzischen Behörden aus: 

Kreisverwaltung Alzey-Worms, An der Hexenbleiehe 36, 55232 Alzey, Kreisverwaltung 
Bad Dürkheim, Philipp-Fauth-Str.11, 67098 Bad Dürkheim, Kreisverwaltung Bad 
Kreuznach, Salinenstr. 47, 55543 Bad Kreuznach, Kreisverwaltung Birkenfeld, 
Schneewiesenstraße 25, 55765 Birkenfeld, Kreisverwaltung Donnersbergkreis, Uh­
landstr. 2, 67292 Kirchheimbolanden, Kreisverwaltung Germersheim, Luitpoldplatz 1, 
76726 Germersheim, Kreisverwaltung Kaiserslautern, Pfaffstraße 40-42, 67655 Kai­
serslautern, Kreisverwaltung Kusel, Trierer Straße 49-51, 66869 Kusel, Kreisverwal­
tung Mainz-Bingen, Große Langgasse 29, 55116 Mainz, Kreisverwaltung Rhein-Pfalz­
Kreis, Dörrhorststr. 36, 67059 Ludwigshafen, Kreisverwaltung Südliche-Weinstraße, An 
der Kreuzmühle 2, 76829 Landau, Kreisverwaltung Südwestpfalz, Unterer Sommer­
waldweg 40-42, 66953 Pirmasens sowie beim Landesuntersuchungsamt, Mainzer Str. 
112, 56068 Koblenz und kann zu den üblichen Öffnungszeiten eingesehen oder erfragt 
werden. 

Gemäß § 32 Abs. 2 Nr. 4a TierGesG in Verbindung mit § 8 Nr. 1 BlauzungenV handelt 
ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Vorschriften des Abschnittes III. 
dieser Anordnung zuwiderhandelt. Diese Ordnungswidrigkeit kann nach § 32 Abs. 3 
TierGesG mit einer Geldbuße bis zu 30.000 € geahndet werden. 
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VI. 

Hinweise: 

Das Verbringen empfänglicher Tiere ist an die besonderen Bedingungen des Anhang III 
der Verordnung (EG) 1266/2007 geknüpft. Bei Ausnahmegenehmigungen können die 
Vorlaufzeiten für vorbereitende Maßnahmen und Untersuchungen beträchtlich sein. 
Antragstellern wird geraten, sich frühzeitig mit der zuständigen Veterinärbehörde 
(Kreisverwaltung) in Verbindung zu setzen. 

Begründung 

Im Bundesland Baden-Württemberg wurde im Rahmen des Monitorings auf Blauzun­
genkrankheit bei einem Rind aus einem Betrieb in Ottersweier im Landkreis Rastatt der 
Ausbruch der anzeigepflichtigen Tierseuche Blauzungenkrankheit, Infektion mit dem 
Virusstamm BTV-8, am 12.12.2018 amtlich festgestellt. 

Die Zuständigkeit des Landesuntersuchungsamtes ergibt sich aufgrund des § 1 Abs. 5 
des Landestierseuchengesetzes, da Art und Umfang der Seuche eine Anordnung durch 
das Landesuntersuchungsamt erfordern. 

Die Blauzungenkrankheit ist eine anzeigepflichtige Tierseuche, für die alle Wiederkäuer 
empfänglich sind. Sie wird durch ein Virus verursacht, das durch infizierte Stechmücken 
(Gnitzen) übertragen wird. Das klinische Krankheitsbild geht mit schmerzhaften Haut­
und Schleimhautentzündungen am Kopf, den Geschlechtsorganen, den Zitzen und am 
Kronsaum der Klauen einher. Neben Leistungseinbußen durch Milchrückgang, Ge­
wichtsverlust und Aborte führen schwere Verlaufsformen auch zu hohen Sterblichkeits­
raten (insbesondere bei Schafen). Da die erregerübertragenden Gnitzen durch den 
Wind weiträumig (bis zu 150 km) verdriftet werden können, weist die Blauzungenkrank­
heit eine starke Ausbreitungstendenz auf. 

Aufgrund dieser Merkmale ist es erforderlich, im Zusammenhang mit dem eingangs 
bezeichneten Seuchenausbruch in Baden-Württemberg, Schutzmaßnahmen zur Ein­
dämmung des Tierseuchengeschehens zu ergreifen. Dadurch ergibt sich die sachlich 
gebotene Notwendigkeit, um den Ausbruchsort ein Sperrgebiet von 150 km Radius län­
derübergreifend mit der Folge für die betroffenen Gebiete in Rheinland-Pfalz zu bilden. 
Die große Ausdehnung ist fachlich begründet durch die Tatsache, dass die den Seu­
chenerreger - ein Virus - übertragenden Mücken mit dem Wind über große Distanzen 
weitergetragen werden können und somit die Gefahr der Weiterverbreitung der Seuche 
über entsprechend große Distanzen gegeben ist. Mit der Festlegung von Restriktions­
gebieten sind Verbringungsverbote für empfängliche Tiere sowie deren Sperma, Eizel­
len und Embryonen aus dem Sperrgebiet in das Beobachtungsgebiet aber auch in das 
freie Gebiet verbunden. Innerhalb eines Restriktionsgebietes (Sperrgebiet oder Be­
obachtungsgebiet) ist der Handel mit empfänglichen Tieren, die aus einem Betrieb 
stammen der nicht seuchenverdächtig bezüglich Blauzungenkrankheit ist, relativ unge­
stört möglich. Um zu vermeiden, dass zwischen den verschiedenen Restriktionsgebie­
ten Handelshemmnisse entstehen, erweist es sich als geeignet, erforderlich und zu­
mutbar die Restriktionsgebiete (Sperrgebiet und Beobachtungsgebiet) zusammen zu 
fassen und nur ein Restriktionsgebiet (als Sperrgebiet) mit 150 km Radius um den be­
troffenen Betrieb festzulegen. Ein zusätzliches Beobachtungsgebiet wird nicht festge­
legt. Innerhalb dieses 150 km Sperrgebietes, das die unter II. 1.1 genannten Kreise 
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umfasst, ist der Handel mit empfänglichen Tieren, Sperma, Eizellen und Embryonen 
noch am geringsten beeinträchtigt. 

Die Verbringungsverbote aus dem Sperrgebiet dienen dem Zweck des Allgemeinwohls, 
eine Weiterverbreitung der Seuche mit der Folge von Tierverlusten, wirtschaftlichen 
Einbußen und Handelsrestriktionen zu verhindern. Die Anzeigepflichten dienen dazu, 
den zuständigen Veterinärbehörden zu ermöglichen, ggf. noch nicht erfasste und be­
kannte Wiederkäuerbestände zu untersuchen und bei Notwendigkeit entsprechenden 
Schutzmaßregeln zu unterstellen. 

Die vorstehend getroffenen Anordnungen sind geeignet, die Neuansteckungsrate zu 
reduzieren und durch begleitende diagnostische Maßnahmen eine Verlaufskontrolle zu 
erhalten. Die Beschränkungen im Verkehr mit empfänglichen Wiederkäuern sollen ei­
ner unkontrollierten Verschleppung des Krankheitserregers in andere Tierbestände 
durch unerkannte Virusträger vorbeugen. Die weiträumige Ausweisung des Gefähr­
dungsgebietes um den Seuchenbestand ist aufgrund der geschilderten Ausbreitungs­
tendenz der Blauzungenkrankheit unumgänglich, da nicht auszuschließen ist, dass ein 
Infektionseintrag in benachbarte Wiederkäuerbestände bereits stattgefunden hat. 

Die durch die angeordneten Maßnahmen berührten Interessen von Einzelnen haben 
hinter den Interessen der Allgemeinheit zurückzustehen. Die Maßnahmen sind folglich 
verhältnismäßig, d.h. geeignet, angemessen und erforderlich. Mit anderen oder weniger 
einschneidenden Maßnahmen kann der Gefahr nicht wirksam begegnet werden. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Lan­
desuntersuchungsamt, Mainzer Str. 112, 56068 Koblenz, schriftlich oder zur Nieder-
schrift einzulegen. · 

Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs ist die Widerspruchsfrist (Satz 1) nur ge­
wahrt, wenn der Widerspruch noch vor dem Ablauf dieser Frist bei der Behörde einge­
gangen ist. 

56068 Koblenz, den 18.12.2018 
Landesuntersuchungsamt 
In Vertretung 

Dr.G~i 
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